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Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG); 
Planfeststellung mit integrierter Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für den Neubau der Bundesstra-
ße B 4f zur Anbindung des Flughafens Nürnberg 
an die BAB A 3 im Bereich der Stadt Nürnberg 
und der Gemeinde Kalchreuth sowie im Bereich 
des gemeindefreien Gebietes Kraftshofer Forst im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfran-
ken vom 15. Februar 2012 Gz. 32-4354.2-4/07 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von 
Mittelfranken vom 15.02.2012, Gz. 32-4354.2-4/07, 
ist der Plan für den Neubau der Bundesstraße B 4f 
zur Anbindung des Flughafens Nürnberg an die BAB 
A 3 gemäß § 17 Satz 1 FStrG und Art. 74 Abs. 1 
Satz 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) festgestellt worden.  
 
Dem Vorhabensträger (Staatliches Bauamt Nürnberg) 
wurden Auflagen erteilt.  
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle recht-
zeitig vorgetragenen Einwendungen, Forderungen 
und Anregungen entschieden worden. 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage beim  

 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

Ludwigstr. 23, 80539 München 
 
schriftlich erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sind innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach 
Klageerhebung anzugeben. Das Gericht kann Erklä-
rungen oder Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser 
Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne 
weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulas-
sung nach der freien Überzeugung des Gerichts die 
Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und 
der Kläger die Verspätung nicht genügend entschul-
digt (§ 87 b Abs. 3 VwGO). Der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss 
sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, 
durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union, 
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 
der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für 
Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. 

Als Bevollmächtigte zugelassen sind dort gem. § 67 
VwGO u. a. auch berufsständische Vereinigungen 
der Landwirtschaft für ihre Mitglieder. Behörden und 
juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse kön-
nen sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähi-
gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von Ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse ver-
treten lassen. Die Erhebung von Rechtsbehelfen per 
E-Mail ist nicht zulässig. 
 
Der Beschluss liegt mit einer Ausfertigung des festge-
stellten Plans bei der  
- Stadt Nürnberg, Servicebetrieb Öffentlicher Raum, 

Wegerecht, Peuntgasse 5, 90402 Nürnberg, 
- der Gemeinde Kalchreuth, Bauamt, Schulstraße 9, 

90562 Kalchreuth, und  
- dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Marktplatz 6, 

91054 Erlangen  
 
vom 06.03.2012 bis 19.03.2012 während der Dienst-
stunden zur allgemeinen Einsicht aus. 
 
Der Beschluss gilt mit Ende der Auslegungsfrist allen 
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwen-
dungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, als zugestellt (Art. 74 Abs. 5 Satz 3 BayVw-
VfG). 
 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Plan-
feststellungsbeschluss von den Betroffenen und den-
jenigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben ha-
ben, bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 
27, 91522 Ansbach, schriftlich angefordert werden. 

 
Dr.   B a u e r 

Regierungspräsident 
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Buchbesprechungen 
 
Die Schulordnung der Volksschule 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) und Volksschulordnung (VSO) 
Loseblatt-Kommentar 
Herausgegeben von Stefan Graf, Leitender Ministeri-
alrat, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, Dr. jur. Karl Klaus Kaiser, Ministerialdiri-
gent a. D., Maximilian Pangerl, Ministerialrat, Bayeri-
sches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
109. Aktualisierungslieferung, 16. Januar 2012, 
43,40 € 
Art.-Nr. 66245109 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Wieser 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
Kommentar 
117. Aktualisierung, Stand: November 2011, 75,95 € 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Weiß/Niedermaier/Summer/Zängl 
Beamtenrecht in Bayern 
Kommentar 
171. Aktualisierung, Stand Dezember 2011, 112,95 € 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 

MFrABl S. 39 
 

 

Nichtamtlicher Teil 



40 Mittelfränkisches Amtsblatt Nr. 4/2012 
   

 

HERAUSGEBER: 
Regierung von Mittelfranken  Postfach 6 06, 91511 Ansbach  Tel. 0981 53-0  E-Mail: amtsbuecherei@reg-mfr.bayern.de 
 

ERSCHEINUNGSWEISE UND BEZUGSBEDINGUNGEN: 
Erscheint vierzehntägig. Preis halbjährlich 9,20 €. Einzelnummer 1 € zuzüglich Versandkosten. Der Bezug des Amtsblattes kann 
vier Wochen vor dem 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden. 


	Inhaltsübersicht
	Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken
	Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung(UVPG);Planfeststellung mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfungfür den Neubau der BundesstraßeB 4f zur Anbindung des Flughafens Nürnbergan die BAB A 3 im Bereich der Stadt Nürnbergund der Gemeinde Kalchreuth sowie im Bereichdes gemeindefreien Gebietes Kraftshofer Forst imLandkreis Erlangen-Höchstadt

	Nichtamtlicher Teil
	Buchbesprechungen


